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Amtlicher Teil

«riegsminifterium

Bekanntmachung
Nr. 9090,3 17. N. III. 1.

licttlffmd Beschlagnahme und Bestandserhebung
für elektrische Maschinen, Transformatoren und

Apparate.
Vom 15. Juni 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf ersuchen des
Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
jede Zulviderhandlunggegen die Beschlagnahmevorschriften
noch8 6*) der Bekanntmachung über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April 1917 (ReichS-
Gesetzbl. S . 376) und jede Zuwiderhandlung gegen die
Meldepflicht nach 8 5**) der Bekanntmachungen über Vor»
ratserhebungen vom 2. Februar 1915, 3. September 1915
und 21. Oktober 1915(Reichs-GesetzblS . 54, 549 und 684)
bestraft ivird. dluch kann der Betrieb des Handelsgewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
dis zu 10000 Mark wird, lafeui nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft

1. . . . . .
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegcmstand beiseite¬

schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräuher-ungs- oder Crwerbsgefchäft
über ihn abfchließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstänoe
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, znwloerhan-
delt;

4. wer den »ach 8 5 erlassenen AuSführuiigsbesttmmungen
zuwiderhandelt. *
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grunk

vtefer Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige An.

8 1.
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von der Bekanntmachung werden betroffen
1. Elektromotoren von 2 PS (1,5 kW)  an aufwärts nebst

Zubehör,
2. Stromerzeuger (Dynamomaschinen, Generatoren) von

2 kW  bzw. kVA  an aufwärts nebst Zubehör,
3. Umformer und Motvrgeneratorenvon 2 kW  bzw. kVA

an aufwärts , an der Sekundärseite gemessen, nebst Zu¬
behör,

4. Transformatoren von 2 kVA  an auswärts nebst Zu¬
behör,

5. Schaltapparate, Sicherungs-, Anlaß- und Regulier¬
apparate, Meßinstrumenteusiv. für Stromstärken bei?
200 Amp. an aufwärts, soweit sie nicht schon als Zu¬
behör zu den unter 1 bis 4 ausgeführten Maschinen und
Transformatoren gehören.

8 2.
Beschlagnahme Wirkung.

Die im 8 1 bezeichneten Gegenstände werden hiermit b -
schlagnahmt. Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr berührtei
Gegenständen verboten ist und rechtsgeschäftlicheVersügun
gen über sie nichtig sind. Den rechtsgeschäftlichen Ver¬
fügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 3.
Beränderuugs - und Bersügungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme sind die Benutzung der Gegen¬
stände zum bestimmriRgsgemäßen Gebrauch sowie alte Ver¬
änderungen gestattet, welche zur Erhaltung der Gegen-
stände im gebrauchsfähigen Zustande erforderlich sind, z, B
--Ausbesserungen. Ferner sind alle Veränderungen und Ver¬

gaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können
Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate Ver¬
salien erklärt werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzliib
die vorgeschriebenen Lagerbüche: einzurichten oder zu füh¬
ren unterläßt. Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er
auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der
gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Anga¬
ben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bettraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschrie«
benen Lagerbücher einzurtchten oder zu führen unterläßt. , '
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Murf'iirfteiibantm l '■>3/194 , erfolgen.  Anträge nu>
Sinlnilltgnng zu Veränäernttgen vder Belfligungen (z. B.

auf  Grund von Verkauf, Vermietung uslv.) sind au dkc
zuständigen Maschinenaiisgletchstellen zu richten, welche die
Anträge nach Begutachtung dem Waffen- und Munitous-
Beschafsungs-Amt zur Entscheidung zuleiten. Für die Be¬
triebsmittel der öffentlichen Elekirizitätswerkc wird die
Genehmigung zu Veränderungen oder Verfügungen der
Kriegs-Rohstoff-Abteilung , Sektion El,  Berlin SWi 11,
Königgrätzerstr. 28 übertragen.

§ 4.
Meldepflicht

Alle bvn dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände (8 1) unterliegen der Meldepflicht.

8 ä.
Ausnahmen von der Meldepflicht.

Ausgenommen von der Meldepflicht sind die im 8 1
genannten Gegenstände, solange sie regelmätztg  gewerb¬
lich in einem Betriebe benutzt werden, der mMr 8 2 des Ge¬
setzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom 3. Dezem¬
ber 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1333) fällt . Nicht regelmäßch
benutzte Gegenstände der im 8 1 genannten Ärt sind auch
von diesen Betrieben zu melden.

Allgemein ausgenommen von der Meldepflicht sind
ferner eingebaute Gegenstände für in Betrieb befindliche
Auszüge (Fahrstühle ).

8 6.
Mtldcpflichrigc Personen

Zur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen , welche Gegenstände der im 8 1 brzeich-

neten Ar ! im Gewahrsam haben oder aus Anlaß chrcs
Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen kaufen
oder verkaufen,

2. gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben solche bie¬
genstände erzeugt oder verarbeitet werden,

3. Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und
Verbände.

8 7.
Stichtag Melvefrist

Maßgebend für die Meldepflicht ist der anr 15. Juni
1917 (Stichtag ) tatsächlich vorhandene Bestand. Tie Mel¬
dungen haben auf den amtlichen Meldekarten (8 8) an das
Massen- und Munitions -Beschaffungs-Amk, Abi . R. III.  1.
Berlin W. 15, Knrfürstendamm 193/194, zu erfolgen und
zwar bis znm 30. Juni 1917 (Meldctermin ).

Innerhalb einer Woche sind ferner zu melden melde-
pflicktige Gegenstände, die erst nach dem 15. Juni 1917 in
Besitz, Gewahrsam oder Zollaufsicht einer nach 8 6 melde-
pflichtigen Person gelangen, vder durch Aufhören einer auf
8 5 beruhenden Ausnahme oder durch Fertigstellung melde-
pflichtig werden.

Jede Veränderung des Gewahrsams oder der Eigen¬
tumsverhältnisse von meldcpslichtigcn Gegenständen (Zu¬
lässigkeit siehe 8 3) ist von demjenigen, der bisher für den
Gegenstand meldepflichtig war , auf besonderem Vordruck
(Bestandsveränderungsnachweis ) dem Waffen- und Muni-
tions -Beschaffungs-Ämt zu meiden. Die hierzu erforder¬
lichen Vordrucke sind in gleicher Weise wie die Meldekarten
anzusordern (8 8).

8 .8.
Art der Meldung.

Die Meldung hat für jeden Gegenstand auf besonderer
Meldekarte in zweifacher Ausfertigung zu erfolgen. Für
die Meldung sind die amtlichen Vordrucke zu benutzen, die
vom Waffen- und Munitions -Beschafiungs-Amt sowie von
den zuständigen Majchinenausgleichstelien auf Anforderung
übersandt werden.

Es sind 6 Arten von Meldekarten vorhanden mit den
Kennbuchstaben

A für Gleichstrommaschinen (Motoren und Generatoren ),
B für Wechsel- (Drehstrom-) Motoren,
C für Wechsel- (Drehstrom-) Generatoren,

Transformatoren.
/ für Apparate.

Beim Anforoern der Meldekarten ist die gewünschte
Gattung nach Kennbuchstaben und die erforderliche Anzahl
zu bezeichnen. *

Die Meldekarten dürfen zu anderen Mitteilungen nicht
benutzt werken. Von der erstatteten Meldung ist eine drit ' e
Ausfertigung (Abschrift, Durchschrift, Kopie) von dem Mel¬
denden bei seinen Geschäftspapieren zurückznbchalten und
aufzubewahren.

8 9. - , ;
Enteignung

Es muß damit gerechnet werden, daß die von der Be¬
kanntmachung betroffenen Gegenstände (8 1) im Bedarfs¬
fälle enteignet werden, falls ein vom Waffen- und Muni-
tions -Beschasfungs-Amt zuvor anempfvhlener freiwilliger
Verkauf oder eine derartige Vermietung nicht innerhalb
8 Tagen zustandekommt.

Kommt im Falle der Enteignung eine Einigung bezüg-
lick! des Ucbernahmeprei'ses nicht zustande, so entscheidet das
Reichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft , Berlin W. 10,
Viktoriastraße 34.

8 10.
Lagerbuch und AuskunftSerteilung

Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu führen, aus
dem jede Acndcrung in den VorratsmengcN und ihr-' Ver¬
wendung sowie dw Herkunft und der Nachweis der etwaigen
Verfügungsberechtigung — Datum und Geschästsnnmmer
des Schreibens der zuständigen Behörde ist anzuführen -
ersichtlich sein muß. Soweit der Meldepflkchtige ein der¬
artiges Laaerbuch bereits führt , braucht ein besonderes
Lagerbuch nicht eingerichtet zu werden.

Beauftragten Beamten der Militär - oder Polizeibehör¬
den ist jederzeit die Prüfung des Lagerbuches sowie d-e Be¬
sichtigung der Räume zu gestatten, in denen meldepflichtige
Gegenstände sich befinden oder zu vermuten sind.

8 11- -
Anfragen und Anträge.

Anfragen und Anträge , ivelche diese Bekanntmachung
betreffen, sind an das Waffen- und Mun 'itkons-Beschaffungs-
Amt , Abt . R. III.  1 . Berlin W. 15, Kurfürstendamm
193/194 — nicht an die zuständige Maschinenausgletchstelle
—, zu richten. Der Kopf der Zuschrift ist mit den Worten .
Betrifft elektrische Maschinen" zu versehen. Ocffentlicke
Elektrizitätswerke haben Anfragen und Anträge dieser Art
an das Krieasministerium , Kriegsamt , Krlegs-Rohstoff-Ab-
teilung , Sektion El,  Berlin SW . 11, Königgrätzerstraße 28,
zu richten.

§ 12-
Inkrafttreten

Die Bekanntmachung tritt mit Beginn des 15. Juni
1917 in Kraft . Gleichzeitig wird die Bekanntmachung vom
15. Oktober 1915, Nr . 2519/8. 15. h.  5 , betreffend Bestanvs-
erhebung für elektrische Maschinen, Transformatoren und
Apparate , aufgehoben.

Frankfurt (Main ), den 15. Juni 1917.
Stellv Generalkommando XVIII. Armeekorps.

Coblenz, den 15. Juni 1917.
Kommandantur der Festung

Coblenz - Ehrenbreitstein.
l a 1 Nr . 8610. 6. 17.

J .-Nr . II. 6615. Diez,  den 9. Juni 1917.
Bekanntmachung.

Der Ludwig Herpel zu Laurenburg ist zum Bürgermeister
dieser Gemeinde auf die gesetzmäßige achtjährige Amtsdauer,
beginnend mit dem 16. Juli 1917, gewählt und von mir
bestätigt worden. Der Lanvrat

Duderstadt.

GkKM
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weiteres auf eine Fettmarke
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wöchentlich ansgegeben werden
Tic Herren Bürgermeister werden ersucht, den chrtsfammel-

stellen entsprechende Anweisung zu erteilen.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Duderstadt.

B . A. W. C. 47/17.
IIIa/2 . 6. 17. Wiesbaden, den 24. Mai 1917.

Bekanntmachung.
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Wegen des bevorftehenvenRechnungsabschlußes der

Kreiskomnmnalkasse werden die Herren Bürgermeksier er¬
sticht. dafiir zu sorgen, das; die noch rückständigen Forderun¬
gen für abgelieferte Fahrradbereifungen umgehend bei der
Kreiskommunalkasse hier angemeldet werden, da die Ver¬
rechnung hier noch für 1916 erfolgen muß. Den Anmel¬
dungen, die in einer Liste zusammenzustellen sind, sind die
Anerkenntnisscheine beizufügen und es ist dazu zu berichten,
daß nunmehr keine Anerkenntnisse mehr zurück sind.

Der Vorsitzende des Krcisansschnsses.
Duderstadt.

Der Viehhandelsverband für den Negierungsbezirk
Wiesbaden zu Frankfurt a. Ai. hat mitgeteilt , daß An¬
trägen auf Erteilung von Ausweiskarlen zur Ausübung des
Virhhandels -Gewerbes nicht entsprochen werden konnte, ob¬
gleich die Antragsteller bereits im Besitze des hierzu erforder¬
lichen Wandergewerbescheines waren . Zur Vermeidung von
Unzuträglichkeiten ist es erforderlich, daß diejenigen Per¬
sonen, welche den Viehhandel betreiben wollen und den An¬
trag auf Erteilung des hierzu erforderlichen Wandergewerbe-
scheines stellen, sich zuvor vergewissern, ob sie auch die
zur Ausübung des Gewerbes erforderliche Ausweiskarte er¬
halten . Die mit der Aufnahme der Anträge auf Erteilung
von Wandergewerbescheinenbeauftragten Behörden sind des-
valb anzuweisen, die Antragsteller der beregten Art vor der
Aufnahme entsprechend zu belehren.

dl nt rügen auf Rückerstattung der gezahlten Wanderge¬
werbesteuer im Falle der Versagung der Ausweiskarte kann
nicht entsprochen werden.

Der Vorsitzende des Bezirksausschusses.
In Vertretung:

Linz.
Königliche Regierung,

Abteilung für direkte Steuern , Domänen
und Forsten A.

Krause.
* * •

I. 4599. Diez,  den 12. Juni 1917.
Abdruck erhalten die Ortspolizeibehörden des Kreises

zur Kenntnis und Beachtung.
Der König !. Landrat.

I . V. :
Zimmermann.

Kriegsmiriisterinm.
Kriegsamt.

Nr . Bst. 992/5. 17. K. R . dl.
Berlin SW . 48, den 16. 5. 1917.

Verl . Hedemannstr. 10.
Betr . : Sammeltätigkeit der Schulen.

Im Anschluß an das Rundschreiben vom 26. 2. 1917
Nr . Bst. 1346 2. 17. K. R. A. ersucht das Krieg samt er¬
gebenst, den in Frage kommenden Stellen bekanntzngeben,
daß die in den Schulen-̂ esammelten Mctallmengen zu den
genannten Preisen an die Sammelstellen der Kommunalver¬
bände abgeliefert werden solren.

Weiterhin ist den beauftragten Behörden, welche der
Kriegsmetall -Aktrengesellschast über die bei den Samme .-
stellen eingegangenen Metarrincngen zwecks Abrufs und Ab¬
rechnung fortlaufend Bericht erstatten , aufzugeben, auch
die von den Schulen abgclieferten Mengen in die Brrkchts-
formulare mitaufzunehmen . Den beauftragten Behörden
wird von der Kriegsmetall -Aktiengesellschaft eine Samm¬
lungsgebühr von 0,30 Mark für das Kg. vergütet werden.
Die Abrechnung und der Abruf erfolgt al,o in der gleichen
Weise, wie es in den Anweisungen an die Kommunalver¬
bände zu den verschiedenen Bekanntmachungen über Metalr-
beschlagnahmevorgeschrieben ist.

Im Aufträge.
.! . , Koeth.

. . *- •

M. 6504. Diez,  den 12. Juni 1S17.
Abdruck teile ich den Herren Bürgermeistern ün An¬

schluß an meine Kreisblattbckanntmachung vom 21. März
1917 — I. 2147 — (Krcisblatt 71) zur Kenntnis mit.

Tgb.-Nr . 240 K. W. Diez,  den 12. Juni 1917.
Betrifft : Bezug von Kalidüngesalzen.
Der Versand von Kalidüngesalzen hat in den letzten

beiden Monaten erheblich nachgelassen. Die z. Zt . günstige
Verkehrslage läßt es dringend erwünscht erscheinen, daß
eine Steigerung der Transporte herbeigeführt wird , um zu
erreichen, daß bis zu dem mit Sicherheit im Spätsommer
und Herbst zu erwartenden Wiedereintritt schwieriger Be¬
triebsverhältnisse der Bedarf an Düngemitteln für die Ernte
1918 den landwirtschaftlichen Verbrauchsstellen bereits im
wesentlichen zugeführt ist.

Wagen und Lokomotiven stehen z. Zt . in ausreichender
Menge zur Verfügung , und es kann damit gerechnet werden,
daß diese günstigen Verhältnisse bis Ende August andaueru.
Auch die Produktion der Düngennttelfabriken kann auf einer
Höhe gehalten werden, um die hiernach notwendige Steige¬
rung der Transporte zu ermöglichen.

Es kann daher nur empfohlen werden, die Dünger¬
transporte in den Monaten Juni , Juki und August auf ein
Höchstmaß zu steigern. Die möglichst schleunige Erledigung
dieser Transporte bildet einen Teil der vorsorglichen Maß¬
nahmen, durch die größeren Verkehrsschwierigkeiten iin
Herbst vorgebeugt werden soll.

Kriegswirtschaftsstelle des Unterlahnkreises.
I . B.;

Schön . j . ...

Der König !. Landrat.
I . V. :

Zimmermann.

J .-Nr . II. 6528. Diez,  den 8. Juni 1917.
Bekanntmachung.

Der Heinrich Winter zu Singhofen ist zum Bürger-
meister dieser Gemeinde auf die gesetzmäßige achtjährige
Amtsdauer , beginnend mit dem 29. Juni ds . Js ., wiederge¬
wählt und von mir bestätigt worden.

Der Landrat.
D u d e r st a d t.

Nichtamtlicher Teil.
Die Versorgung mit Brot und Kartoffeln

bis zur neuen Ernte.
WTB . Berlin,  12 . Juni . Das Kriegsernährungs-

amt gibt folgendes bekannt : Nachdem die Frühjahrs¬
bestellung  im wesentlichen beendet ist und erfreulicher
Weise trotz der immer schwieriger werdenden Verhältnisse
und des ungewöhnlich späten Frühjahrs wieder zur rest¬
losen Bestellung  des deutschen Ackers führte , läßt
sich nach Abzug der Saat der verbliebene Stand an .Boden-



ic amglitfMt die
fidiert. bic Oergeltlge Brotration vis ZU! neuen dritte
unverkürzt  zu taffen.  An Speifekartoffeln find zur
Versorgung der nichtlairdwirtschaftlicheu Bevölkerung mit
5 Pfund wöchentlich bis gegen Mitte Juli , wo aus ein volles
Einsetzen der neuen Frühkartoffeln zu rechnen ist, noch
etwa 12 Millionen Zentner nötig . Nach im Frühjahr auf¬
gestellten Berechnungen war mit Bestimmtheit zu erwarten,
daß diese Menge vorhanden sein würde. Der schwere, im
Osten bis in den April hinein dauernde Frost hat aber mehr
Schaden hervorgerusen, als man nach zunächst eingehen¬
den Berichten erwarten durfte . Infolgedessen hat schon bis¬
her die Fünfpfundration in manchen Orten nicht aufrecht
erhalten werden können. Es niußte Mehlerfatz geliefert
werden. Mit dem weiteren Schwinden des Restes der alten
Vorräte wird die Aufrechterhaltung der bisherigen
Kartosfelration  auch in den übrigen Bezirken viel¬
fach nicht mehr möglich  s in . An dem Grundsatz, daß
für fehlende Kartoffeln Mehr oder Brot zu liefern ist, wird
sestgehalten werden. Die Lage der Brotgetreidebestände
macht es aber nötig , die Erfätzmenge vorsichtig zu bemessen.

Der Mißerfolg des letzten englischen
Durchbruchversuchs.

WTB . Berlin,  13 . Juni . Im Wytschacte-Boge» lei¬
den die Engländer weiter in hohem Maße unter den Schwie¬
rigkeiten, die das völlig zerstörte Gelände für die Anlage
neuer Stellungen und den gesamten Nachschub und Ver-
pflegungsdienst bietet. Die Minenfprengungen , deren Vor¬
bereitungen die Englands schon vor über 1Va Jahren be¬
gannen , ' hatten im Verein mit dem tagelangen Granat-
und Minenfeuer den gesamten Wytschaete-Bogen in einer
Weise zerstört, daß er nunmehr ein wüstes Wirrwarr
von Trichtern und Betonblöcken bildet, das ein Gewirr
von Stacheldrähten durchzieht. Durch ihre gewaltigen
Sprengungen hatten die Engländer wohl geglaubt , den
Durchbruch zu erzwingen. Die kaltblütige und hero¬
ische Tapferkeit der Verteidiger,  die sich nicht
durch die schauerliche Verheerung der Explosion haben ein¬
schüchtern lassen und der stürmenden Uebermacht den Boden
Schritt für Schritt streitig machte, haben den in ,o großem
Maßstab angelegten Durchbruchsversuch zu Schanden werden
lassen. Mit der Zurücknahme der deutschen Stellung in die
Linie Hollebeeke Warneton haben die Engländer alle ih .e
früheren Vorteile verloren . Ihre Batterien , die mit den
größten Schwierigkeiten über das unwegsame Gelände vor¬
gebracht wurden , versuchten am 12., sich auf die neuen
Stellungen einzuschießcn. Da das gesamte geräumte Gebiet
unter dem planmäßigen schweren Feuer der kräftig einge¬
schossenen Batterien liegt, erhielten die englischen Batterien
beinl Vorgehen und Einschießcn schwere Verluste. In nicht
minder schwieriger Lage befindet sich die englische Infan¬
terie , die im deutschen Trommelfeuer sich notdürftig neue
Deckungen graben muß. Diese ungjinst'gen Be hä tnis e vr-
anlaßten die Engländer wohl zu dem Versuch ihren Trup¬
pen im Wytschaete-Bogen durch einen Vorstoß gegen die
Linie Warneton —La Basier—Lille Lust zu schaffen. Allein
die feindlichen Sturmabsichten wurden rechtzeitig erkannt
und die mit Truppen gefüllten Gräben wurden unter Ver¬
nichtungsfeuer genommen. Nur südlich der Töpferei gelang
es den Engländern aus dein Graben vorzubrechen. Unter
schweren Verlusten mußten sie wieder zurückfluten. Auch
ein zweiter, am Abend an derselben Stelle angesester Durch¬
bruchsversuch erstickte im - deutschen Eiseuhagel.

An der Ar rasfront  setzten die Engläoder ihre ver¬
geblicken Anstürme gegen den Len s-Bogen fort . Wie der
Heeresbericht meldet, zerschellten hier alle ihre Anstrengun¬
gen an dem deutschen Widerstand . Der geringe Erfolg , der
ihnen an einer kleinen Stelle bejchieden war , wurde mit
Hilfe von Flammenwerfern erzielt . Oestlich Festnbert wur¬
den wiederum Portugiesen gefangen genommen. Oestlich
von Hulluch scheiterte ein stindlichcs Patrouillenunter¬
nehmen.

_ JetU
Ucbentcifen bei t 'ic ,j (Valin), £ ;tnr i Ara«,; 91itl>r. l'mfi'i"

lieferte  die Gemeinde Niederneisen . Wie bekannt, haben
die rnird 200  Familien fett 10. Mar 8.9 Frankfurter Kinder
ausgenommen. Anfänglich war verlautet , daß als Ver¬
gütung 0,50 Mark für das Kind und den Tag gezahlt wer¬
den sollten. Da aber die Stadtverwaltung zu Frankfurt
a. M. außerdem noch Tausende von kränklichen und schwäch¬
lichen Kindern gegen erhebliche Unkosten rn Bädern und
andern Erholungsorten unterzubringen hat , konnten die
Mittel fiir die weniger erholungsbedürftigen Kinder, also
auch für die Niederneisener Gruppe , nur für 4 Wochen zur
Verfügung gestellt werden. In einer am Sonntag abend
abgehaltenen Versammlung erklärten sich nun fast sämtliche
Pslegeeltcrn , ob Selbstversorger oder nicht, bereit , im In¬
teresse der kränklichen und schwächlichen Stadtkinder dlb bei
ihnen untergebrachten Schüler und Schülerinnen vom
8. Juni ab unentgeltlich zu verpflegen. Der weitaus größte
Teil verzichtete sogar auf die bereits bewilligte Vergütung
für die verflossenen vier Wochen, um auch den Kindern
den hiesigen Aufenthalt zu erhalten , die sonst nach Frank¬
furt hätten zurückkehren müssen, weil ihre Pflegeeltern
auf Weiterbewilligung der Vergütung angewiesen sind. Aus
dem edelmütigen Anerbieten der Bürger geht hervor , welche
gutes Verhältnis sich bereits zwischen ihnen und den Kin¬
dern entwickelt hat . Ein Blick über die Schar zeigt, wie
gut den lange unterernährten Kindern schon der Aufent¬
halt tu Niederneisen bekommen ist. Uirter verständiger
Anleitung sind sie nun soweit mit dem landwirtschaftlichen
und häuslichen Arbeiten vertraut geworden, daß sie ihren
Pflegeeltern ihren Dank durch wertvolle Unterstützung in
der bevorstehenden Erntearbeit bezeugen können. Man kann
sich denken, welche Freude die Nachricht, daß durch die Güte
der Bürger sämtlichen Kindern der Aufenthalt gesichert ist,
bei der Schar hervorgerusen hat . — Das Beispiel Nieder¬
neisens verdient als Muster von Edelmut und vaterländi¬
scher Gesinnung weil und breit bekannt zu werden. Ins¬
besondere verdient Herr Bürgermeister Mohr , der durch
unermüdliche Arbeit im Interesse der Kinder sich in ihrem
Herzen ein Denkmal der Dankbarkeit gesetzt hat , höchste
Äncrlennung , und sein Beispiel Nachahmung.

Anzeige «.

Dienstag, dkiii9.I»»iisi7, Dotmittags ll lütr
sollen im „Deutschen Haus" zu Holzappel

ca. 12,5 Morgen Wiesen
in den Gemarkungen Holẑ pel, Horhausen und Ruppen¬
rod Pom l . Januar 1918  ab öffentlich Verpachter werden

Ccbaumburg,  den 12. Juni 1917
Fürstliche Rentei.

Fleisch-Berküuf.
Ter Verkauf von Fleisch und Fleijchwaren findet am näch¬

sten Freitag, den 15. d. Mts ., in den Metzgerläden von Kart
Gros, Ph . Schuster und Fr Schuster von 7 Uhr vormittags
bis 1 Uhr nachmittags statt. Tie Berkäufsstiinden werden
wie folgt festgesetzt:
von 7—8 Uhr an die Inh . der Fleischt von Nr. 1001 bis Ende
von 8—9 an diejenigen von Nr. 1—200,
von .9—10 Uhr an diejenigen von Nr. 201—400.
von 10—11 Uhr an diejenigen von Nr. 401—600.
von 11—12 Uhr an diejenigen von Nr. 691—800,
von 12—1 Uhr an diejenigen von Nr. 801—1000

Tic Zeiteinteilung ist genau einzuhaltc». Diejenigen,
welche außer der festgesetzten Zeit erscheinen, werden unuedy
sichtlich zurückgeiviefeu und im Wiederholungsfälle nur noch
in der letzten Berkaufsstunde zugelassen.

Freiendiez,  den 14, Juni 1917
Der Bürgermeister.
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